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MATHEMATISCH.:NATUR\VISSENSCHAFTLICHER FAKULTÄ TE>;TAG 
DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

EINSCHLIESSLICH BERLIN !WEST) 

Die Plenarversammlung des Mathematisch-Naturwissenschaft1-ichen 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Clausthal-Ze1-ler

feld zu TOP 8 "Auswirkungen der KapVo auf naturwiss. StuC.ien

gänge" folgende 

R e s o 1 u t i o n 

Angesichts der Abiturientenwelle, die in den nächsten Jahren auf 
die Hochschulen zurollt, müssen alle Beteiligten die größtmögli
che Anstrengung aufbringen, um eine angemessene Ausbildun~ der 
jungen Menschen zu gewährleisten. Die durch den Mathemati.sch-Na
turwissenschaftlichen Fakultätentaq vertretenen Fakultäte~ und 
Fachbereiche werden ihr möglichste~ tun, um in ihrem Bere~ch die 
drängenden Probleme lösen zu helfen. Im Hinblick auf den ~nappe~ 
werdenden Arbeitsmarkt müssen jedoch an die Qualität der riusbil
dung eher höhere Anforderungen als früher gestellt werden. At'.S 
diesem Grunde nimmt der MNFT zu der Neufassung der Kapazitätsver
ordnung vom 07 .11. 75 wie folgt Stellurog und verweist Ln Jbrigen 
auf den Abschlußbericht der Sachverständigengru1:Jpe zum Vorlauf 
der KapVo: 

I Stellungnahme zu der Wertung der Lehrveranstaltungen i~ der 
Kapazitätsver0rdnung 

1. Die für die praktischen Veranstaltungen in den Naturwissen
schaften vorgesehenen Gruppengrößen ("Betreuungsrelationen") 
werden den Erfordernissen eines sinnvollen Unterric~ts zum 
Teil nicht gerecht. Das gilt besonders hinsichtlich derjeni·
gen Praktikumsveranstaltungen für Fortgeschrittene, 

a) die an hochkomplizierten Geräten, z. T. auch unter Beach
tung besonderer Sicherheitsvorkehrungen, durchgeführt 
werden müssen, 

b) bei denen komplizierte Abläufe zu beobachten und zu analy
sieren sind. 

Für solche Praktika kann u. U. eine Gruppengröße von 2 - 3 
Teilnehmern sinnvoll sein und eine Gruppengröße von 6 Teil
nehmern die äußerste, gerade noch vertretbare Grenze dar
stellen. 
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2. Wenn die Anlage 2 der Kapvo bestimmte F raktikums-Typen als 
"Regelpraktika" für einzelne Fächer bezeichnet, so darf das 
nicht ausschließen, daß diesen Fächern auch andere Prakt.' -
kums-Typen zugeordnet werden. So kann der unter K = 9 ledig
lich unter Hinweis auf die E ·.,~ktrotechnik aufgeführte Prak
tikums-Typ in allen Naturwissenschaften \'Orkommen. 

3. Die meisten Seminare in der Mathematik Jnd den Naturwissen
schaften können nicht sinnvoll mit mehr als 15 Teilnehmern 
abgehalten 0erden. Die einzige Lehrveranstaltungsart der 
KapVo, unter die sie eingeorclnet werden können, ist die 
Art C (K = 6). Die in der KapVo verordnete Beschrän::;:ung 
solcher Lehrveranstaltungen auf höchstens 2 SWS in =:.ehrarrcs
studiengängen und auf 4 SWS in anderen Studiengängen wird 
den Erfordernissen der Ausbildur.g bei weitem nicht 9erecht. 
Sie widerspricht zahlreichen ge• .. tenden Prüfungsordnungen und 
stellt einen Eingri~f in die Lehrorganisation dar, der auch 
unter rechtlichen Gesichtspunkten nicnt haltbar sein dürfte. 

4. Die unter K = 23 und K = 27 vorgesehene Bewertung mathema
tischer und naturwissenschaftlicher Diplom- und Staatsexamens
arbeiten mit 0,6 und 0,2 als Anteil am Cesamt-Curricularfak
tor wird dem für ihre Betreliung erforderlichen Anfwand nicht 
entfernt gerecht; dieser beträgt für die Diplomarbeiten v<.el
mehr etwa das Doppelte und für die Staatsexamensarbeiten '.'ias 
zweieinhalb- bis Dreifache der jeweils vorgesehenen Werte. 

5. Die Bestimmungen zur Berechnung des Vorlesu::igsbedarfs ge;1en 
an der Notwendigkeit einer Auffächerung des Vorlesurcgsa.nge
bots in verschiedene Spezialrichtungen (Wahlpflichtveranstal
tungen} völlig vorbei. Die Fiktion, daß ständig genauso vielE: 
Vorlesungen gehalten werden, wie im Studienplan eines einze:'..
nen Studenten stehen, bedeutet in manchen Bereichen eine Uber
schätzung des Bedarfs (nämlich dort, wo es keine oder nur we
nige Wahlmöglichkeiten fUr den Studenten gibt), in anderen 
aber, wo es viele Spezia.lricl",tungen gibt m:d zur vol.len Ver
tretung des Faches wegen der Erfordernisse der Berufsausbil
dung und aufgrund von geltendsn Pr:ifungsordnungen auch gete::i 
muß, eine ganz erhebliche Cnterschätzu~g. 

Der MNFT bittet den Verwaltungsausschuß der ZVS, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Korrekturen an der KapVo so bald wie möglich 
vorgenommen werden. 

II Stellungnahme zu den Richbcert.e~-, nach § 4 ünd 24 der Kapazi
tätsverordnung 

Vertreter der Hochschulen send stets für die Einführung von 
Kapazitätsrichtwerten eingetreten, die eine einheitliche Fest
setzung der Aufnahrnekapazit<lt erlaubt, ohne reglementierend in 
die Gestaltung der Studienordnungen einzugreifen. Jedoch ent
stehen bei der konkreten Festsetzung von Richtwerten große Ge
fahren, auf die der MNFT .Ln folgenden hinwei,;t: 
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1. Gesamt-Curricularrichtwerte sind nur d2nn sinnvoll, we2'ln 
ihr Zahlenwert genügend groß ist, UP: die :Realisierung einer 
qualitativ angemessenen Ausbildung zu e.::möglichen. 

2. Diesen Forderungen werden die für Mathe:ratik und Natur-;.:issen
schaften auf der 29. und 30. Sitzung des Verwaltungsausschus
ses der ZVS im Februar 1976 verabschiedeten Richtwerte zum 
großen Teil nicht gerecht, insbesonde.::e da man diese als ab
solute Maximal-Richtwerte betrachten wird. Vor allem gi_lt 
dies für die· bei weitem zu niedrig angesetzten Richtwe::cte 
für Lehramtsstudiengänge, zumal bei diesen bereits ein nicht 
mehr reduzierbarer Teil-Richtwert für Grundlagenfächer te
rücksichtigt werden muß. 

3. Sollten die nach § 24 der Kapazitätsverordnung vorgesehenen 
Normal-Richtwerte in der zur Zeit niedrigen Höhe festge
schrieben werden, würde eir:e sinnvolle .2'usbilnung in den 
mathematischen und naturwissenschaftlc.cr.en Fächern unmög
lich gemacht werden. Der ;.;NFT empfiehlt daher dem Verwal
tungsausschuß der ZVS dringend, von einer Verabschiedung der
artiger unvertretbar niedrLg1Cor Richtwerte Abstand zu nehmen. 
Vielmehr sollte über angenessene Richtwerte erneut beraten 
werden, wobei dem Sachverstand der Hochschulen ein wesent
lich größerer Einfluß einger'iumt werden rüßte als das im bis
herigen Verfahren der Fall 1·.'ar. 



~t.:;. THEM.!...TISCH=NATURWISSENSCHAFTLCHER FAKULTÄT ENTAG 
DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

El"ISCHUESSLlCH BERU'.'< ·\VEST! 

Die Plenarversammlung des M.:thematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Clausthal-Zeller

feld zu TOP 9 ''Verspätete I:mraatrikcllation aufgrund des Zul:'l.s

sungsverfahrens der ZVS" C-olgende 

R E S 0 L U T ! 0 N 

Der Mathematisch-Naturwissenschaft:Liche Fakultätentag unterstützt 
mit Nachdruck die Forderung der Mathematisch-NaturwissenscJ-~aft
lichen Fakultät der TU Hannover (Schreiben der Math.-Nat. Fakul
tät der TU Hannover an die ·zvs vom 23.12.75 und Antwortschreiben 
der ZVS vom 21.01.76), das Zulassungsverfahren so zu beschleuni
gen, daß das Nachrückverfahren vor Semesterbeginn abgeschlc ssen 
ist. 

Nur so ist in den Fächern, die nich~ aus dem Verfahren der ZVS 
herausgenommen werden können, =,iL geordnetes Studium zu gew~hr
leisten. Der 'lorschlag, de11 die i,VS in ihrem Antwortschreiben 
macht, verspätet immatrikulierte Studenten in zusätzlichen ::\om
paktkursen auszubilden, ist aus fac~lichen und personellen ~rün
den undurchführbar. 

Verspätet immatrikulierte Studente;~ sind in jedem Falle benach
teiligt. Folgende Konsequenzen si.nd unc.c.isweichlich: 

Verspätete Immatrikulation ist regelmäßig auf Antrag ein Grund zur 

1. Verlängerung des Studiums '.Fristen für Prüfungen, Regelstu
dienzeit) 

2. Verlängerung der Förderung um 1 Semester bzw. 1 Jahr (Eig
nungsbescheinigungen nach dem 4. Semester, Höchstförderungs
dauer). 



J\!A THEMA TISCH# NATURWISSENSCHAFTLICHER F AKULT A TENTAG 
DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTS CHLAl\iD 

E!KSCHUESSL!CH BERLIN !WEST) 

Die Plenarversammlung des Mathematisch-Naturwissenschaft.liehen 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Claus~hal-Ze.ller

feld zu TOP 10 "Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen in 

naturwiss. Fächern" folgende 

P R E S S E E R K L Ä R U N G 

Angesichts der Zahl der Studienbewerber ist der numerus clausus 
zur Zeit in vielen Fächern nicht nötig, und wo er unvermeidbar 
ist, wird er nicht mit dem notwendigen Sachverstand praktiziert. 

1. Für die von ihm vertretenen Hochschulbereiche stellt ~er MNFT 
fest, daß der bundesweite nu.'llerus clausus in den Fächern Ma
thematik und Physik sofort aufgehoben werden kann und soll. 
Die betroffenen Fachbereiche sind bereit, gegebenenfalls auf
tretende Überlastungen vorübergehend zu tragen. 

2. In den Fächern, in denen jer nurr.erus clausus zur Zeit nicht 
vermieden werden kann, wie in der Biologie, soll die Zahl der 
verfügbaren Studienplätze nach Auffassung des MNFT mi~ Hilfe 
von Richtwerten bestimmt werden. Mitglieder des Matheoatisch
Naturwissenschaftlichen Fakultätentages sind - wie bisher -
bereit, an der Erarbeitung angemessener Richtwerte mi~zuwir
ken. Richtwerte dürfen jedoch nicht ohne Berücksichtigung der 
Erfahrungen der Hochschulen rein administrativ festgesetzt 
werden, wie es durch den Verwaltungsausschuß der ZVS gesche
hen ist. 



MATHEMATJSCH=NATURWISSENSCHAFTUCHER FAKULT,\ TENTAG 
DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESRr::PUBUL DEUTS 2HLAND 

EJNSCHUESSLICH BERLIN ,\'CfC:ST) 

Die Plenarversammlung des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Clausthal-Zeller

feld zu TOP 11 "Vorschriften zur "\egEc llehrverpflichtung" fol

gende 

R e s o l u ~ i o n 

Zu der geplanten dienstrechtlichen Festlegung von Regellehrver
pflichtungen für alle Hochschullehrer :md wiss. Mitarbeiter und 
deren individueller Überprüfung nirmnt der MNFT wie folgt Stel
lung: 

1. Die Festsetzung der Höchstzahlen in den zulassungsbeschränk
ten Studienfächern erfolgt auf der Grundlage von Lehrc_eputa
ten ohne Rücksicht auf ihre individuelle Erfüllung. Da.s glei
che gilt für das Richtwertverfahren. Die beabsichtigte dienst
rechtliche Individualisierung der ~ehrverpflichtung erbringt 
daher keinen einzigen zusätzlichen Studienplatz und trägt 
somit nicht zum Abbau des nurerus clausus bei. 

2. Im Gegenteil wird eine schematische dienstrechtliche Festle
gung der Deputate und deren individuelle Kontrolle dazu füh
ren, daß die Betroffenen ihr Lehrangebot an dem Ziel a·_i.srich
ten, die Verpflichtungen formal zu erfüllen, Ein Absin}:en der 
Qualität der Lehre und ihrer Breite ist die n:::itwendige Folge. 

3. Schon in der Vergangenheit haben die Fachbereiche im mathema
tisch-naturwissenschaftlichen Bereich dafür gesorgt, daß die 
in den Studienordnungen vorge.:;ehenen Pflichtle'.-.rve: ;cmstaltun
gen vollständig angeboten werden • .ilI1gesichts der wachsenden 
Studentenzahlen werden sie in eigener VerantwortUWJ' - ;-:c>tfalls 
durch Überlastung ihrer Hochschullehrer und wissenschaf tl.ichen 
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Mitarbeiter - ein ausreichendes Lehrangebot zur Verfügung 
stellen. Eine bürokratische Kontrolle des Einzelnen durch 
eine fachfremde Administration würde die Grundlage für die
se gemeinsam getragene Erfüllung der Lehraufgaben untsrgra
ben. 

4. Die tatsächliche Arbeitsbelastung der Wissenschaftler liegt 
längst weit oberhalb der 40-Stundenwoche. Jede schematische 
Erhöhung der individuellen Lehrverpflichtungen führt zwangs
läufig zu einer Reduktion der Vorbereitungsintensität '.md 
darni t wieder zu einer qualitativen Verschlechterung de:~ .C,ehre. 

5. Zu völlig untragbaren Verhältnisse11 würde die Übernahme der 
Anrechnungsfaktoren der KapVo in die Bestimmungen über die Lehr
verpflichtungen führen. Dies gilt in extremer i•Jeise fü.:c die 
Gruppe der akademischen Räte. Dä diese vornehmlich in Prakti-
ka und in anderen Lehrveranstaltungen rni t Anrechnungsfaktoren 
0,5 oder 0,3 eingesetzt werden, würden ihnen wöchentlich bis 
zu 16 : 0,3 = 53 Präsensstunden im Unterricht zugemutet wer
den. 

Die geplante schematische Fixierung der Lehrverpflichtungen und 
die btirokratische Kontrolle des Einzelnen erreicht ihr Ziel, d~e 
Abminderung der Konsequenzen des numerus clausus, nicht; sie ent
läßt nur die Fachbereiche aus ihrer gemeinschaftlichen Verantwor
tung f'Jr die Durchführung uhd Fortentwicklung der universi-::äten 
Lehre und wird dazu führen, daß persönliche Einsatzbereitscbaft 
durch formale Pflichterfüllung ersetzt wird. Die negativen Konse
quenzen würden auch die zukünftigen Studenten tragen müssen. 



\L-\THEMATJSCH=NATUR\VISSENSCHAFTUCHER FAKULT,S._TEJ\TA\i 

DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTS CHLA0:D 

E[I\SCHLIESS~:CH BERLIN 1WESTi 

Die Plenarversammlung des Mathematisch-Naturwissenschaftlic;-.er_ 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Clausthal-Zeller

feld zu TOP 13 "Die Sicherung der wiss. Forschung in den kormnen

den Jahren" folgende 

R e s o l u t i o n 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag ist zu
tiefst beunruhigt über die unbefriedigende Entwicklung bei der 
Bewilligung von laufenden Betriebsmitteln, deren Stagnation be>-
rei ts heute bei allen Fakultäten zu einer Gefährdung des For
schungs- und Lehrbetriebs geführt hat. 

Wir weisen insbesondere darauf hin, daß die Kostensteigerungen 
für den Betrieb von Geräten eine solche Dimension erreicht ha
ben, daß sie nicht mehr durch Einsparungen bei anderen Pesten 
aufgefangen werden können. Der Verfall von Großgeräten und da
mit von Millioneninvestitionen ist in dieser Situation unver
'!leidbar. 



MATHEMATISCH= NATURWISSENSCHAFTLICHER FAKULTATENT AG 
DER HOCHSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

EINSCHLIESSLICH BERLIN {WEST) 

Die Plenarversa!Th~lung des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultätentages beschloß am 17./18.05.76 in Clausthal-Zeller

feld zu TOP 16 "Die Auswirkungen der Oberstufenreform und der 

"Normenbücher" auf die Ausbildung in Mathematik und Naturwissen

schaften" folgende 

R e s o 1 u t i o n 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag stellt 
mit äußerstem Befremden fest, daß die "Einheitlichen Prü=:ungs
anforderungen in der Abiturprüfung" (Normenbücher) für B~olo
gie, Chemie, Mathematik und Physik ohne den Sachverstand der 
Hochschulen erstellt worden sind. 

Der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätentag erkennt 
die Notwendigkeit an, zu prüfen, ob und in welcher Formbundes
einheitliche Prüfungsanforderungen durch Normenbücher gewähr
leistet werden können. Hierbei ist die Mitarbeit der Hochschulen 
unerläßlich, der MNFT bietet daher seine Mitarbeit an. 


